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Mitteilungen ôes Deutfchfchœeigeeifchen ©pcachiKceins

ïôintermonat 1945 1. 3ohrgang Hr.11

29. 3al)cgang ôer „Mitteilungen"

Pom §ef)let ut öee îlïuttecfpcorffc

Oon Êcnjt $nermn«©ennjl

ÎUas ift falfd)es Deutfd)? (Bibt es ôafûr überhaupt einen feften 5Tïag=

ftab? in gunachft beftechenber, aber in feinen folgen Jetjr be6enflicier
2luffatg non IBerner fjumm im „Bafler ©djulblatt" (6. 3ahrg./ Hr. 2/

©.29) nerneint bas fd)led)tröeg. Unter Berufung barauf, bafjfebefpradp
liehe Kegel Ausnahmen gulaffe unb in itjrer «Söltigfeit geitlid) befebränft

fei/ toirb geforbert/ baß bie (Brenge ganfdjen richtig unb falfd) in febem

eingelnen §alle neu gu beftimmen fei/ unb gœar auf (Brunb bes fprad)=

liehen (Beroiffene. Daß aber ein nod) fo fein entœicfeltes ©pra^etDtffen,
mie man es bei bemDerfaffer bes 21uffatges febenfalls Dorausfeigen barf/
nicht ausreicht ohne ein freieres ©prad)t»iffen/ bafür liefert er felbft
ben fdjlagenben Bcmeis mit bem ©atg: „3eber §el)ler fann hier (in ben

Haturanffenfchaften) einbeutig übergeführt tnerben burd) bie ©atfad)en
ber Hatur/ bie fo unb nicht anbers finb." £ag hier roirflid) „ber innere

3mang gur Befonberßeit unb Ausnahme" nor, ber nad) ber Meinung
bes Öerfaffers einen fprachüd)en fehler rechtfertigt/ ober nicht einfach

eine £lnbefanntfd>aft mit „£atfadjen (ber ©prad)e)/ bie fo unb nicht
anbers finb?"

21ber mie ift es nun möglich/ ben ©d)reiber hier eines $el)lers gu

überführen? Paul ©ettli in feinem anregenben $rage= unb 21ntroort=

büd)lein ,,©prad)lid)es kunterbunt" (Derlag Paul £)aupt, Bern 1945)

ftellt auf ©. 32 gu bem ©aig 48: „in kranfer ift ins kranfenflus über=

153

Mitteilungen des Seutschschlveîzerîschen Sprachvereins

îVîntermonat 1Y45 1. Jahrgang Nr. 11

2Y. Jahrgang der „Mitteilungen"

Vom Hehler m öer Muttersprache

von Ernst îNermn-Genast

Was ist falsches Deutsch? Gibt es dafür überhaupt einen festen Maß-
stab? Gin Zunächst bestechender, aber in seinen Folgen sehr bedenklicher

Aufsatz von Werner Humm im „Basler Schulblatt" (6. Jahrg., Nr. 2,

S.29) verneint das schlechtweg. NnterBerufung darauf, daß jede sprach--

liche Regel Ausnahmen zulasse und in ihrer Gültigkeit zeitlich beschränkt

sei, wird gefordert, daß die Grenze zwischen richtig und falsch in jedem

einzelnen Falle neu zu bestimmen sei, und Zwar auf Grund des sprach-

lichen Gewissens. Daß aber ein noch so fein entwickeltes Sprachgewissen,

wie man es bei dem Verfasser des Aufsatzes jedenfalls voraussetzen darf,
nicht ausreicht ohne ein sicheres Sprach wissen, dafür liefert er selbst

den schlagenden Beweis mit dem Satz: „Jeder Fehler kann hier (in den

Naturwissenschaften) eindeutig übergeführt werden durch die Tatsachen
der Natur, die so und nicht anders sind." Tag hier wirklich „der innere

Iwang zur Besonderheit und Ausnahme" vor, der nach der Meinung
des Verfassers einen sprachlichen Fehler rechtfertigt, oder nicht einfach

eine Nnbekanntschast mit „Tatsachen (der Sprache), die so und nicht
anders find?"

Aber wie ist es nun möglich, den Schreiber hier eines Fehlers zu

überführen? Paul Gettli in seinem anregenden Frage- und Antwort-
büchlein „Sprachliches Kunterbunt" (Verlag Paul Naupt, Bern 1Y45)

stellt auf S. Z2 zu dem Satz 48: „Gin Kranker ist ins Krankenhaus über-
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führt roorben" feft: „Ons granfenhaus fann man nur übergeführt mer=

6en; roer fid) einen gebier, ein üergehen nad)metfen lägt/ mirb beffen

überführt." * Datum? Cine Crflärung finbet fid) auf <S. 36 gu bem

ähnlichen Sali: „-liegen uns Pflichten ob; ober obliegen fie uns?" s ift
beffer/ gu fagen: „(Sie liegen uns ob", „roeil gufammengefegte 3eit=

mottet/ 6ie ôen Con auf 6er öorfilbe tragen/ gang allgemein trennbar

find." £)iernad) märe alfo ein „übergeführter Derbred)er" falfd)/ ôenn

6er Con liegt hier ôeutlid) auf 6er (Stamm*, nid)t auf 6er Dorfilbe, die

ihren ortlichen Sinn gang »erbten hat. Pber ift nun „ein überführter
granfer" ebenfo falfd)? Plan lieft/ ohne Pnftof; gu nehmen/ einen ©at;
mie: „Die ieidje 6es §el6herrn mur6e in 6as Cl)renmal überführt"/
„Plan überführte 6ie leidje..."/ un6 entfpre<hen6 betont man aud)

überführen. 3m ©egenfag gu Dermenbungen 6es ^eitmorts, in 6enen

„über" feine nolle örtliche graft bemahrt hat (etma: Fährmann/ führ
uns über! ober „6er Chemifer führt eine Öerbtnbung in eine anbere

über") ift in biefem befonberen Sali die Öorfilbe mit bem ©runbmort gu

einem untrennbaren (Bangen nerfd)molgen; bei bem die Dorfteilung bes

gu erreichenben Mieles ben ©ebanfen an ben gu burd)meffenben 3®i=

fd)enraum ebenfo nerbrängt hat mie etma bei „überbringen".
Plan barf fid) alfo nid)t mie £)umm über eine fprad)ltd)e Pegel ein=

fad) hinmegfetgen. Plan fann fie aber aud) mdp mie Oettli in biefen

unb einigen anbern Sailen/ gur ausfd)liej3lid)en Pid)tfd)nur nehmen,

ilnb bod) gibt es einen feften Plagftab, um einen fprad)lid)en Sehler

als folchen gu erfennen: ben Sprachgebrauch- Das gegen biefen »er*

ftogt/ ift falfd)/ menn es aud) bie logif unb bie <Sefd)id)te für fid) hat.;

roas mit ihm übereinftimmt/ ricgtig, aud) menn es »or biefen beiben

nicht befteben fann. Pur mo 6er (Sprachgebrauch fhmanft, fann un6

foil man fid)/ mie Debrunner in unferer 3eitfd)rift mit Ped)t ausführt
(©. 102 f.), auf 6ie Solgerid)tigfeit o6er 6ie ©prad)gefd)id)te/ id) mod)te

hingufügen: aud) auf bie ^mecfmäfjigfeit/ berufen. Sreilich ift bie Seft=

ftellung bes herrfdjenben ©ebraud)s für ben Deutfd)en »iel fchmerer als

etma für ben Srangofep unb für ben ©d)meiger mieberum fd)merer als

für ben Porbbeutfchen. Der Srangofe hat feinen „Dictionnaire de l'Aca-

* Ätarer: ber, bem fid) ein geiler nadjroeifen täftt; benn er fetbft bat
geœôïjntid) teiber nidjt ben 2Bunfd), bah bies geschehe, obmotit manner beffer

täte, er tiefte fid) feine 9Jlanuftripte oor bem ®rud überprüfen!
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führt worden" fest: „Ins Krankenhaus kann man nur übergeführt wer-
den/ wer sich einen Kehler, ein vergehen nachweisen läßt, wird dessen

überführt." * Warum? Eine Erklärung findet sich auf S. Zö zu dem

ähnlichen Kall: „biegen uns Pflichten ob, oder obliegen sie uns?" Es ist

besser, zu sagen: „Sie liegen uns ob", „weil zusammengesetzte Zeit-
Wörter, die den Eon auf der Vorsilbe tragen, ganz allgemein trennbar

sind." Hiernach wäre also ein „übergeführter Verbrecher" falsch, denn

der Eon liegt hier deutlich auf der Stamm-, nicht auf der Vorsilbe, die

ihren örtlichen Sinn ganz verloren hat. Aber ist nun „ein überführter
Kranker" ebenso falsch? Man liest, ohne Anstoß zu nehmen, einen Satz
wie: „Die Eeiche des Keldherrn wurde in das Ehrenmal überführt",
„Man überführte die Eeiche...", und entsprechend betont man auch

überführen. ?m Gegensatz zu Verwendungen des Zeitworts, in denen

„über" seine volle örtliche Kraft bewahrt hat (etwa: Kährmann, führ
uns über! oder „der Chemiker führt eine Verbindung in eine andere

über") ist in diesem besonderen Kall die Vorsilbe mit dem Grundwort zu
einem untrennbaren Ganzen verschmolzen, bei dem die Vorstellung des

zu erreichenden Zieles den Gedanken an den zu durchmessenden Zwi-
schenraum ebenso verdrängt hat wie etwa bei „überbringen".

Man darf sich also nicht wie Humm über eine sprachliche Regel ein-

fach hinwegsetzen. Man kann sie aber auch nicht, wie Gettli in diesen

und einigen andern Källen, Zur ausschließlichen Richtschnur nehmen.

And doch gibt es einen festen Maßstab, um einen sprachlichen Kehler

als solchen Zu erkennen: den Sprachgebrauch. Was gegen diesen ver-
stößt, ist falsch, wenn es auch die vogik und die Geschichte für sich hat/

was mit ihm übereinstimmt, richtig, auch wenn es vor diesen beiden

nicht bestehen kann. Nur wo der Sprachgebrauch schwankt, kann und

soll man sich, wie Oebrunner in unserer Zeitschrist mit Recht ausführt
(S. 102 f.), auf die Kolgerichtigkeit oder die Sprachgeschichte, ich möchte

hinzufügen: auch auf die Zweckmäßigkeit, berufen. Kreilich ist die Kest-

stellung des herrschenden Gebrauchs für den Deutschen viel schwerer als

etwa für den Kranzosen, und für den Schweizer wiederum schwerer als

für den Norddeutschen. Der Kranzose hat seinen „viLtioimairs äs l'àa-
* Klarer: der, dem sich ein Fehler nachweisen läßt/ denn er selbst hat

gewöhnlich leider nicht den Wunsch, daß dies geschehe, obwohl mancher besser

täte, er ließe sich seine Manuskripte vor dem Druck überprüfen!
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démie", öer öen mafigebenöen <5prad)gebraud), „le bon usage"; r»ie

man feit öem 17. 3af)rhunöert fagt, »ergeid)net. Der Horööeutfd)e, unô

mehr unö mehr öer gebildete Deutfd>e im ganzen Beid), bat eine ©tûÇe
an öer »on ii)m gefprod)cnen unö geborten itmgangsfprache, öet<Sd)mei=

ger ift auf Unterricht unö lettüre angeroiefen. Der Unterricht legt ein

befonöeres (5etmd)t auf öas in Regeln $aBbare, tann aber nie alle 2lus=

nahmen berücffid)tigen, ôie lettüre »ermittelt einen mel)r ober roeniger

groben 6d)ab »on gebrdud)lid)en [Dörfern unö [Denöungen, aber auch

öer Belefenfte tann nicht immer entfcbeiöen, ob er eine ihm öurd) öte

[ftunöart oöer öurd) öas „©chraeiger £jod)öeutfch" öer 3eitungen, Der=

eine unö politifd)en körperhaften »ertraute Otusörudsmeife auch hon
bei öeutfchen ©d)riftftellern gelefen habe. (Er roirö fo immer rcieöer, fei
es öurd) übertriebene Begelftrenge, fei es öurd) (Einführung munöart=

lieber Befonöerheiten, gegen öen heetfd)enöen .(Sprachgebrauch »er=

[toben. §ür beiöes liefert uns öas fo anregenöe Büchlein non Oettli Bei=

fpiele; für öen groeifen §all öurd) ausörüctlidje [Darnungen (3. B. $rage
168 „»eröanten", 156 „gefpiefen"; 125 „genoffen"; 170 „laufen"; 207

„bereits", 211 „fehmeefen"), für öen erften öurd) einige eigene <Entglei=

fungen. Um allgemeinen betont öer üerfaffer gmar nad)örücflid) ôie ent=

fcheiöenöe Beöeutung öes Sprachgebrauchs (3. 23. in öer $rage öes =s=

bei 3ufammenfet$ungen, 25) aber gelegentlich mill er ihn öod) im Hamen
öer logif, öer ©prad)gefd)id)te oöer öer $olgerid)tigfeit fd)ulmeiftern.
[Der begrünöen für einfaches grünöen fagt, öer braucht öas nicht; roie

öer Derfaffer »erlangt; gu begrünöen, ö. h- einen »emünftigen ©runö
angugeben (<S. 31, Hr. 40), fonöern öarf fid) auf öen allgemeinen <5e=

brauch (ein <Sefd)äft, einen eigenen S)erö begrünöen) berufen. 5tud>

Oettli tüüröe »on3a?ob(5rimm genüg fagen, erhabeöieöeutfd)e©prad)=
t»iffenfd)aft begrünöet (nicht „ gcgrünöct " (Einen Saig une : „Ud)t»illnid)t
hoffen, öaB öu lügft" rnüröe Oettli, nach feinem int»anö gegen munö=

artliches „Hier menö's nöö hoffe" gu fd)lieBen, als geöanflid) [chief ab=

lehnen; öie <5prad)e hat aber hier, roie fo oft, nad) pfyd)ologtfd)en, nicht

nad) logifchen <5efid)tspuntten entfd>teöen. Der [Dunfd), öa|B efmas

nid)t öer §all fei, örängt fid) im Bemugtfein öes <Spred)enöen »or unö

bringt öaher aus öem HebenfaÇ („ich hoffe, bag öu nicht lügft") in öen

fiauptfatg ein.

[Der, öem Bat gu 147 folgenö, öen köpf in 3ufunft nie mehr hangen
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clêmis", der den maßgebenden Sprachgebrauch/ „Is bon usaZs", wie

man seit dem 17. Jahrhundert sagt, verzeichnet. Oer Norddeutsche, und

mehr und mehr der gebildete Oeutsche im ganzen Reich, hat eine Stütze
an der von ihm gesprochenen und gehörtenNmgangssprache, derSchwei-
zer ist auf Unterricht und Lektüre angewiesen. Oer Unterricht legt ein

besonderes Gewicht auf das in Regeln Saßbare, kann aber nie alle Aus-
nahmen berücksichtigen, die Lektüre vermittelt einen mehr oder weniger
großen Schatz von gebräuchlichen Wörtern und Wendungen, aber auch

der Belesenste kann nicht immer entscheiden, ob er eine ihm durch die

Wundart oder durch das „Schweizer Hochdeutsch" der 'Zeitungen, ver-
eine und politischen Körperschaften vertraute Ausdrucksweise auch schon

bei deutschen Schriftstellern gelesen habe. Lr wird so immer wieder, sei

es durch übertriebene Regelstrenge, sei es durch Einführung mundart-
licher Besonderheiten, gegen den herrschenden Sprachgebrauch ver-
stoßen. Für beides liefert uns das so anregende Büchlein von Gettli Bei-
spiele, für den zweiten Fall durch ausdrückliche Warnungen (z. B. Frage
1öS „verdanken", 15ö „gespiesen", ILS „genossen", 170 „laufen", 207

„bereits", 211 „schmecken"), für den ersten durch einige eigene Entglei-
sungen. Im allgemeinen betont der Verfasser zwar nachdrücklich die ent-
scheidende Bedeutung des Sprachgebrauchs (z. B. in der Frage des -s-
bei Zusammensetzungen, 25) aber gelegentlich will er ihn doch im Namen
der Bogik, der Sprachgeschichte oder der Folgerichtigkeit schulmeistern.

Wer begründen für einfaches gründen sagt, der braucht das nicht, wie
der Verfasser verlangt, zu begründen, d. h. einen vernünftigen Grund
anzugeben (S. ZI, Nr. 40), sondern darf sich auf den allgemeinen Ge-

brauch (ein Geschäft, einen eigenen Herd begründen) berufen. Auch
Settli würde von Jakob Grimm gewiß sagen, er habe die deutsche Sprach-
wissenschaftbegründet (nicht „gegründet"). Einen Satz wie: „Ich will nicht

hoffen, daß du lügst" würde Settli, nach seinem Einwand gegen mund-
artliches „Wer wend's nöd hoffe" zu schließen, als gedanklich schief ab-

lehnen) die Sprache hat aber hier, wie so oft, nach psychologischen, nicht

nach logischen Gesichtspunkten entschieden. Oer Wunsch, daß etwas

nicht der Fall sei, drängt sich im Bewußtsein des Sprechenden vor und

dringt daher aus dem Nebensatz („ich hoffe, daß du nicht lügst") in den

Hauptsatz ein.

Wer, dem Rat zu 147 folgend, den Kopf in Zukunft nie mehr hangen
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läßt, wirb swar ein fittlicges, aber îein fpracglidjes Dotbilb für feine

Umgebung fein. Denn ber Sprachgebrauch bat nun einmal einbeutig

für bangen entfliehen, wenn aud) ber Sptachforfcget biefe Durd)bre=

d)ung ber Schmitten stmfcgen ftarfem unb fcbroacbem 3eitwort als $eg=

1er bewertet, feines Üers: „Sie liegen bie Sbpfe bangen" ift eine Uus=

nabme, bie bie Kegel beftätigt, benn „Die beiben ©tenabiere" fallen

altertümlid)=»Dlfstiebbaft Wirten. Uud) wenn togif unb Sptad)ge=

fd)id)te fid) oerbinben (was obnebin ein unnatürlid)es Bünbnis ift!),
tonnen fie gegen ben Sprachgebrauch nid)t auftommen. tOeil ein 3ung=

gefelle fein „junger ©efelle", ein ©beimann fein „ebler STtann" ift, foil

„ßleintinb" falfcg fein; benn es ift wirtlid) ein fleines ßinb (Ç2).

Ulfo waten aud) füeinftabt, Sleinftaat nid)t berechtigt! ©rftens ift
bie Bebeutungsoeränberung aud) bei ben non 0ettli gebilligten 3u=

fammenfet3ungen erft nad)träglid) eingetreten; zweitens gibt 0ettli
felbft Beifpiele bafür, wie oerfcgieben bie Begebungen swifcgen ben bei=

ben (Bliebern eines jufammengefeßten tüortes fein tonnen (106), unb

brittens ftimmt es nid)t, bag Kleinîitib nichts anberes bebeute als tlei=

nes Sinb: es bebeutet, bag für bie (Befunbbeitspflege, bie Sütfotge, bie

(Erlegung bas tleine ßinb ein (Battungsbegriff geworben ift wie bie

groge Ktad)t in ber Tpolitit. Uber wenn fid) ber Sprachgebrauch aud)

nicht gegen alle biefe ©tnwcinbe oerteibigen liege, fo würbe er fid) bod)

burchfeÇen, benn er ift bie wagte „(Srogmacht".

„Einher fpielen in bem (Barten bes Hachbars", foil man fagen, unb

nid)t „im ©arten", weil es fid) um einen beftimmten ©arten ganbelt.

Uber ber ©ebraucg tennt eine folcge Kegel nicht, er siegt eger bie sufam=

mengesogenen formen oor, auger wenn bas ©efdüecgtswort beutlicg

ginweifenbe £raft gat unb bager betont ift („in bem ©arten, ber igtet

tDognung am näd)ften liegt") *.

Uls ©egenftüct su biefen Sailen, wo bie Kücffid)t auf logit, Sprach

gefd)icgte ober Kegelmägigfeit su einer unbered)tigten ©inengung bes

©prad)gebraud)S gefügrt gat, will icg nod) ein Beifpiel für eine unbe=

wugte Überleitung ber burcg ign gesogenen ©rensen anfügten. Die

heutige Scgriftfprad)e tennt „oerwerfen" nur mit ber oerneinenben Be=

* SBuftmann ift barin nog fegt ftxeng unb mibmet biefetn „Regler" uier=

eingatb Seiten, aber fein neuejter Bearbeiter Scgulg (1934) unterbrüdt bas

gange Äapitel! St.
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läßt, wird zwar ein sittliches, aber kein sprachliches Vorbild für seine

Umgebung sein. Oenn der Sprachgebrauch hat nun einmal eindeutig

für hängen entschieden, wenn auch der Sprachforscher diese Ourchbre-

chung der Schranken Zwischen starkem und schwachem Zeitwort als Feh-

ler bewertet, cheines Vers: „Sie ließen die Kopfe hangen" ist eine Aus-

nähme, die die Regel bestätigt, denn „Die beiden Grenadiere" sollen

altertümlich-volksliedhast wirken. Auch wenn Logik und Sprachge-

schichte sich verbinden (was ohnehin ein unnatürliches Bündnis ist!),

können sie gegen den Sprachgebrauch nicht aufkommen. Weil ein stung-

geselle kein „junger Geselle", ein Edelmann kein „edler Mann" ist, soll

„Kleinkind" falsch sein,- denn es ist wirklich ein kleines Kind (Y2).

Also wären auch Kleinstadt, Kleinstaat nicht berechtigt! Erstens ist

die Bedeutungsveränderung auch bei den von Gettli gebilligten Zu-

sammensetzungen erst nachträglich eingetreten) zweitens gibt Oettli

selbst Beispiele dafür, wie verschieden die Beziehungen zwischen den bei-

den Gliedern eines zusammengesetzten Wortes sein können (106), und

drittens stimmt es nicht, daß Kleinkind nichts anderes bedeute als klei-

nes Kind: es bedeutet, daß für die Gesundheitspflege, die Fürsorge, die

Erziehung das kleine Kind ein Gattungsbegriff geworden ist wie die

große Macht in der Politik. Aber wenn sich der Sprachgebrauch auch

nicht gegen alle diese Einwände verteidigen ließe, so würde er sich doch

durchsetzen, denn er ist die wahre „Großmacht".

„Kinder spielen in dem Garten des Nachbars", soll man sagen, und

nicht „im Garten", weil es sich um einen bestimmten Garten handelt.

Aber der Gebrauch kennt eine solche Regel nicht, er zieht eher die zusam-

mengezogenen Formen vor, außer wenn das Geschlechtswort deutlich

hinweisende Kraft hat und daher betont ist („in dem Garten, der ihrer

Wohnung am nächsten liegt") *.

Als Gegenstück zu diesen Fällen, wo die Rücksicht auf Logik, Sprach-

geschichte oder Regelmäßigkeit zu einer unberechtigten Einengung des

Sprachgebrauchs geführt hat, will ich noch ein Beispiel für eine unbe-

wußte Überschreitung der durch ihn gezogenen Grenzen anführen. Oie

heutige Schriftsprache kennt „verwerfen" nur mit der verneinenden Be-

* Wustmann ist darin noch sehr streng und widmet diesem „Fehler" vier-

einhalb Seiten, aber sein neuester Bearbeiter Schulz (1334) unterdrückt das

ganze Kapitel! St.
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beutung bes »er= im ©inné »on ablehnen *. Bei £utl)er fann es aber aud)

feigen: fjeftig merfen, fd)leubern, unb btefe Bebeutung t>at fid) in 6er

©d)t»etg erhalten, ©o fonnte ein ©tubent in fetner Doftorarbeit »on

einer $rau fdjreiben, fie i)abe bte 2lrme »erroorfen, uti6 mein inroanb,
6as fei fern Deutfd), flieg auf entfd)iebenen tDiberftanb 6er @d)toeiger

Kollegen, mäljrenb bte aus Deutfd)lanb ftammenöen mir guftimmten.

Der $all geigte mir beutlid), bag, met neben 6er ©d)riftfprad)e bte

Blunbart gebraucht, nid)t immer mit ©idjerijeit entfd)ei6en fann, ob ein

befttmmter Busbrucf in fener gebräud)lid) fei o6er nid)t. <£tne anbete

Jrage ift natürlid), ob bte Dermenbung eines fold)en ungebräuchlichen

Stusbrucfs ein Segler fei. £)ter tritt aud) nad) meiner Bfeinung öas

fprad)Itd)e ©emiffen in feine Becgte, in bern ttad) £)umms fei)r richtiger

Definition „beibes ift, ber Befpeft »ot bem Derbinbltd)en unb gugleid)

ber innere 3t»ang gur BefonberI)eit unb Ausnahme, too btefe notmenbig

ftnb" (a. a. 0., ©. 29). £0o bie Pflicht gur unmittelbaren öerftänblid)=
feit übermiegt, mo ©prad)e gur Blitteilung ber ©ebanfen gebraucht

mirb rote in einer miffenfd)aftlid)en Arbeit, fcgtene mir petfotilid) bte

fd)riftbeutfd)etüenbung („bie £)änbe über bemSopf gufammetifd)lagen")

am piat3 **. 9lnbers, mo anfcgaulicge füttfung, »ielletd)t aud) lanbfd)aft=

liege Jarbung, angeftrebt ift, too alfo bie Busbrucfs mette ber

©prad)e übermtegett. ©o ift mir bte fcgmeigetifcge H)enbung beim aud)

fürglid) in einer Ho»elIe non Begina ifllmann begegnet, alfo einer

reicgsbeutfcgen ©d)riftftellerin, bte aber in ber ©cgrnetg aufgemacgfen

ift. ©s märe fegr mol)l benfbar, unb »ielleicgt fogar ermünfd)t, bag in
biefem Salle, mie in fo mancgem anbern, fcgmeigertfcges ©prad)gut bte

©d)riftfprad)e bereicherte. Bbet barmt bas fpracgltcge ©erotffen über=

gaupt fid) regen unb eine ©ntfcgeibung treffen fann, mug gunäd)ft ein

mogltcgft fid)eres SBtffen um ben ©pracggebraud) »organben fein. 3u
fetner ©tmerbung fann neben ilnterricgt unb £eftüre gerabe ein Büd)=
lein mie bas non 0ettli, bas eine Sülle »on ©tngelfragen meift mit ftd)'e=

rem ©efügl für bie ©prad)rtd)tigfeit entfcgeibet, trefflid)e Dienfte leiften.

* aOßtxflicf) ttux jo? SBerben irt ben ßeljrbüdjern bet ©eologte nidjt aud) ®e=

fteinsfdjidjten oermorfen? St.
** ïlîan tann aber in ber Entrüstung bte §änbe aud) uertoetfen, o!)ne jte

über bem ftnpf pfammenguldjtagen, roas metjr ber 2Iusbruc£ ber über
rafdjungift. St.
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deutung des ver- im Sinne von ablehnen L Bei Luther kann es aber auch

heißen: heftig werfen, schleudern, und diese Bedeutung hat sich in der

Schweiz erhalten. So konnte ein Student in seiner Ooktorarbeit von

einer Frau schreiben, sie habe die Arme verworfen, und mein Einwand,
das sei kein Deutsch, stieß auf entschiedenen Widerstand der Schweizer

Kollegen, während die aus Deutschland stammenden mir zustimmten.

Der Fall zeigte mir deutlich, daß, wer neben der Schriftsprache die

Mundart gebraucht, nicht immer mit Sicherheit entscheiden kann, ob ein

bestimmter Ausdruck in jener gebräuchlich sei oder nicht. Line andere

Frage ist natürlich, ob die Verwendung eines solchen ungebräuchlichen

Ausdrucks ein Fehler sei. Hier tritt auch nach meiner Meinung das

sprachliche Gewissen in seine Rechte, in dem nach Humms sehr richtiger

Definition „beides ist, der Respekt vor dem verbindlichen und zugleich

der innere Zwang zur Besonderheit und Ausnahme, wo diese notwendig

sind" (a. a. O., S. 29). Wo die Pflicht zur unmittelbaren verständlich-
keit überwiegt, wo Sprache zur Mitteilung der Gedanken gebraucht

wird wie in einer wissenschaftlichen Arbeit, schiene mir persönlich die

schristdeutsche Wendung („die Hände über dem Kopf zusammenschlagen")

am Platz M Anders, wo anschauliche Wirkung, vielleicht auch landschaft-

liche Färbung, angestrebt ist, wo also die Ausdruckswerte der

Sprache überwiegen. So ist mir die schweizerische Wendung denn auch

kürzlich in einer Novelle von Regina Allmann begegnet, also einer

reichsdeutschen Schriftstellerin, die aber in der Schweiz aufgewachsen

ist. Gs wäre sehr wohl denkbar, und vielleicht sogar erwünscht, daß in
diesem Falle, wie in so manchem andern, schweizerisches Sprachgut die

Schriftsprache bereicherte. Aber damit das sprachliche Gewissen über-

Haupt sich regen und eine Entscheidung treffen kann, muß zunächst ein

möglichst sicheres Wissen um den Sprachgebrauch vorhanden sein. Zu

seiner Erwerbung kann neben Anterricht und Lektüre gerade ein Büch-
lein wie das von Oettli, das eine Fülle von Einzelfragen meist mit siche-

rem Gefühl für die Sprachrichtigkeit entscheidet, treffliche Dienste leisten.

" Wirklich nur so? Werden in den Lehrbüchern der Geologie nicht auch Ee-

steinsschichten verworfen? St.
^ Man kann aber in der Entrüstung die Hände auch verwerfen, ohne sie

über dem Kopf zusammenzuschlagen, was mehr der Ausdruck der über-
raschung ist. St.
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